
2. Sind Art. 2, Art. 6 Abs. 1 und 3 sowie Art. 19 Abs. 1 Unterabs. 2 EUV in Verbindung mit Art. 47 der Charta und 
Art. 267 AEUV dahin auszulegen, dass sie der Anwendung nationaler Rechtsvorschriften wie Art. 29 § § 2 und 3, 
Art. 26 § 3 und Art. 72 § § 1, 2 und 3 der Ustawa o Sądzie Najwyższym (Gesetz über das Oberste Gericht) vom 
8. Dezember 2017 (konsolidierte Fassung: Dz. U. 2021, Pos. 154) entgegenstehen, soweit diese es unter Androhung 
einer Disziplinarstrafe in Form der Entfernung aus dem Amt verbieten, dass der Sąd Najwyższy die Rechtmäßigkeit der 
Ernennung eines Richters oder die sich aus dieser Ernennung ergebende Befugnis zur Wahrnehmung von Aufgaben im 
Bereich der Rechtsprechung feststellt oder beurteilt und auf diese Gründe gestützte Anträge auf Ausschluss eines Richters 
inhaltlich beurteilt, unter der Annahme, dass dieses Verbot wegen der Achtung der verfassungsrechtlichen Identität der 
Mitgliedstaaten durch die Union gerechtfertigt sei?

3. Sind Art. 2 und Art. 4 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit Art. 19 EUV und Art. 267 AEUV dahin auszulegen, dass ein 
Urteil eines Verfassungsgerichts eines Mitgliedstaats (Trybunał Konstytucyjny [Verfassungsgerichtshof]), mit dem eine 
Entscheidung eines letztinstanzlichen nationalen Gerichts (Sąd Najwyższy) für unvereinbar mit der Verfassung der 
Republik Polen erklärt wird, kein Hindernis für die Beurteilung der Unabhängigkeit eines Gerichts und für die Prüfung 
der Frage darstellen kann, ob ein Gericht im Sinne des Unionsrechts durch Gesetz errichtet worden ist, wobei im Übrigen 
zu berücksichtigen ist, dass die Entscheidung des Sąd Najwyższy auf die Durchführung eines Urteils des Gerichtshofs der 
Europäischen Union gerichtet war, [dass] die Bestimmungen der Verfassung der Republik Polen und die geltenden 
Gesetze (nationale Rechtsvorschriften) dem Verfassungsgericht (Trybunał Konstytucyjny) nicht die Zuständigkeit 
verleihen, gerichtliche Entscheidungen zu überprüfen, einschließlich der Beschlüsse zur Lösung von Diskrepanzen bei 
der Auslegung von Rechtsvorschriften, die gemäß Art. 83 der Ustawa o Sądzie Najwyższym (Gesetz über das Oberste 
Gericht) vom 8. Dezember 2017 (konsolidierte Fassung: Dz. U. 2021, Pos. 154) ergehen, und zudem, dass das Trybunał 
Konstytucyjny aufgrund seiner derzeitigen Zusammensetzung kein auf Gesetz beruhendes Gericht im Sinne von Art. 6 
Abs. 1 der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Dz. U. 1993, Nr. 61, Nr. 284, mit 
Änderungen) ist?

Vorabentscheidungsersuchen des Landgerichts Berlin (Deutschland) eingereicht am 24. Oktober 
2022 — Strafverfahren gegen M.N.

(Rechtssache C-670/22)

(2023/C 35/37)

Verfahrenssprache: Deutsch

Vorlegendes Gericht

Landgericht Berlin

Partei des Ausgangsverfahrens

M.N.

Vorlagefragen

1. Zur Auslegung des Merkmals „Anordnungsbehörde“ nach Art. 6 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 2 Buchst. c der Richtlinie 
2014/41/EU (1):

a) Muss eine Europäische Ermittlungsanordnung (im Folgenden: EEA) zur Erlangung von Beweismitteln, die sich bereits 
im Vollstreckungsstaat (hier: Frankreich) befinden, von einem Richter erlassen werden, wenn nach dem Recht des 
Anordnungsstaats (hier: Deutschland) in einem vergleichbaren innerstaatlichen Fall die zugrunde liegende 
Beweiserhebung durch den Richter hätte angeordnet werden müssen?

b) Gilt dies hilfsweise zumindest dann, wenn der Vollstreckungsstaat die zugrunde liegende Maßnahme auf dem 
Hoheitsgebiet des Anordnungsstaats durchgeführt hat mit dem Ziel, die abgeschöpften Daten anschließend den an 
den Daten interessierten Ermittlungsbehörden im Anordnungsstaat zum Zweck der Strafverfolgung zur Verfügung zu 
stellen?
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c) Muss eine EEA zur Erlangung von Beweismitteln unabhängig von den nationalen Zuständigkeitsregelungen des 
Anordnungsstaats immer dann von einem Richter (bzw. einer unabhängigen, nicht mit strafrechtlichen Ermittlungen 
befassten Stelle) erlassen werden, wenn die Maßnahme schwerwiegende Eingriffe in hochrangige Grundrechte 
betrifft?

2. Zur Auslegung von Art. 6 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2014/41:

a) Steht Art. 6 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2014/41 einer EEA zur Übermittlung von im Vollstreckungsstaat 
(Frankreich) schon vorhandenen Daten aus einer Telekommunikationsüberwachung — insbesondere Verkehrs- und 
Standortdaten sowie Aufzeichnungen von Kommunikationsinhalten — entgegen, wenn die vom Vollstreckungsstaat 
durchgeführte Überwachung sich auf sämtliche Anschlussnutzer eines Kommunikationsdienstes erstreckte, mit der 
eine EEA die Übermittlung der Daten sämtlicher auf dem Hoheitsgebiet des Anordnungsstaats genutzten Anschlüsse 
begehrt wird und weder bei der Anordnung und Durchführung der Überwachungsmaßnahme noch bei Erlass der 
EEA konkrete Anhaltspunkte für die Begehung von schweren Straftaten durch diese individuellen Nutzer bestanden?

b) Steht Art. 6 Abs. 1 Buchst. a dieser Richtlinie einer solchen EEA entgegen, wenn die Integrität der durch die 
Überwachungsmaßnahme abgeschöpften Daten wegen umfassender Geheimhaltung durch die Behörden im 
Vollstreckungsstaat nicht überprüft werden kann?

3. Zur Auslegung von Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2014/41:

a) Steht Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2014/41 einer EEA zur Übermittlung von im Vollstreckungsstaat 
(Frankreich) schon vorhandenen Telekommunikationsdaten entgegen, wenn die der Datenerhebung zugrunde 
liegende Überwachungsmaßnahme des Vollstreckungsstaats nach dem Recht des Anordnungsstaats (Deutschland) in 
einem vergleichbaren innerstaatlichen Fall unzulässig gewesen wäre?

b) Hilfsweise: Gilt dies jedenfalls dann, wenn der Vollstreckungsstaat die Überwachung auf dem Hoheitsgebiet des 
Anordnungsstaats und in dessen Interesse durchgeführt hat?

4. Zur Auslegung von Art. 31 Abs. 1 und 3 der Richtlinie 2014/41:

a) Handelt es sich bei einer mit der Infiltration von Endgeräten verbundenen Maßnahme zur Abschöpfung von 
Verkehrs-, Standort- und Kommunikationsdaten eines internetbasierten Kommunikationsdienstes um eine 
Überwachung des Telekommunikationsverkehrs im Sinne von Art. 31 der Richtlinie 2014/41?

b) Muss die Unterrichtung nach Art. 31 Abs. 1 dieser Richtlinie stets an einen Richter gerichtet werden oder gilt dies 
zumindest dann, wenn die vom überwachenden Staat (Frankreich) geplante Maßnahme nach dem Recht des 
unterrichteten Staates (Deutschland) in einem vergleichbaren innerstaatlichen Fall nur durch einen Richter angeordnet 
werden könnte?

c) Soweit Art. 31 der Richtlinie auch dem Individualschutz der betroffenen Telekommunikationsnutzer dient, erstreckt 
sich dieser auch auf die Verwendung der Daten zur Strafverfolgung im unterrichteten Staat (Deutschland) und ist 
gegebenenfalls dieser Zweck gleichwertig mit dem weiteren Zweck, die Souveränität des unterrichteten Mitgliedsstaats 
zu schützen?

5. Rechtsfolgen einer unionsrechtswidrigen Beweiserlangung

a) Kann sich bei einer Beweismittelerlangung durch eine unionsrechtswidrige EEA unmittelbar aus dem unions-
rechtlichen Effektivitätsgrundsatz ein Beweisverwertungsverbot ergeben?

b) Führt bei einer Beweismittelerlangung durch eine unionsrechtswidrige EEA der unionsrechtliche Äquivalenzgrund-
satz zu einem Beweisverwertungsverbot, wenn die der Beweisgewinnung im Vollstreckungsstaat zugrunde liegende 
Maßnahme in einem vergleichbaren innerstaatlichen Fall im Anordnungsstaat nicht hätte angeordnet werden dürfen 
und die durch eine solche rechtswidrige innerstaatliche Maßnahme gewonnenen Beweise nach dem Recht des 
Anordnungsstaats nicht verwertbar wären?
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c) Verstößt es gegen Unionsrecht, insbesondere den Grundsatz der Effektivität, wenn die strafprozessuale Verwertung 
von Beweismitteln, deren Erlangung gerade wegen eines fehlenden Tatverdachts unionsrechtswidrig war, im Rahmen 
einer Interessenabwägung mit der Schwere der erstmals durch die Auswertung der Beweismittel bekannt gewordenen 
Taten gerechtfertigt wird?

d) Hilfsweise: Ergibt sich aus dem Unionsrecht, insbesondere dem Grundsatz der Effektivität, dass Unionsrechtsverstöße 
bei der Beweismittelerlangung in einem nationalen Strafverfahren auch bei schweren Straftaten nicht vollständig ohne 
Folge bleiben dürfen und daher zumindest auf der Ebene der Beweiswürdigung oder der Strafzumessung zugunsten 
des Beschuldigten berücksichtigt werden müssen?

(1) Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 über die Europäische Ermittlungsanordnung in Strafsachen 
(ABl. 2014, L 130, S. 1).

Vorabentscheidungsersuchen des Sąd Rejonowy Katowice — Wschód w Katowicach (Polen), 
eingereicht am 2. November 2022 — Przedsiębiorstwo Produkcyjno — Handlowo — Usługowe 

A./P. S.A.

(Rechtssache C-677/22)

(2023/C 35/38)

Verfahrenssprache: Polnisch

Vorlegendes Gericht

Sąd Rejonowy Katowice — Wschód w Katowicach

Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno — Handlowo — Usługowe A.

Beklagte: P. S.A.

Vorlagefrage

Ist Art. 3 Abs. 5 der Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 
Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (Neufassung) (1) dahin auszulegen, dass die ausdrückliche 
Vereinbarung einer Zahlungsfrist von mehr als 60 Tagen durch Unternehmer nur Verträge betreffen kann, deren 
Bedingungen nicht von einer der Vertragsparteien allein vorgegeben werden? 

(1) ABl. 2011, L 48, S. 1.

Vorabentscheidungsersuchen des Sąd Rejonowy dla Krakowa — Podgórza w Krakowie (Polen), 
eingereicht am 3. November 2022 — Profi Credit Polska S.A./G.N.

(Rechtssache C-678/22)

(2023/C 35/39)

Verfahrenssprache: Polnisch

Vorlegendes Gericht

Sąd Rejonowy dla Krakowa — Podgórza w Krakowie

Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerin: Profi Credit Polska S.A.

Beklagte: G.N.
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